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- Ständige Beobachtung* Kontrolle und Bewachung inner

halb und außerhalb der Untersuchungshaftanstalt zur 
Verhinderung eines Ausbruchs, der Flucht, der Ver
bindungsaufnahme zu Fluchtvermittlern, Mittätern, 
Verdunklungsmittlern und sonstigen Personen, mit 
denen die Verbindung aus strafprozeßualen Ordnungs
und Sicherheitsgründen untersagt werden muß#

- Anwendung von Sicherungsmaßnahmen zur Aufrechter
haltung der Sicherheit und Ordnung in den Unter
suchungshaftanstalten, bei Vorführungen und 
Transporten, zur Absicherung von Rekonstruktions
handlungen und bei der ärztlichen und medizinischen 
Betreuung zur Beseitigung unmittelbaren Gefahren, 
die von Inhaftierten und Strafgefangenen ausgehen 
sowie Beseitigung von Gefahren, die sich aus der 
politisch-operativen Situation heraus ergeben#.

Die Abteilungen XIV des MfS haben die termingerechte Vor
führung von Inhaftierten zu den UntersuchungsOrganen, der 
Staatsanwaltschaft, den Gerichten und Rechtsanwälten vor
zubereiten, durchzuführen und abzusichern*
Im Rahmen der Aufgabenstellung des MfS führen sie speziali
sierte politisch-operative Maßnahmen durch.

Die Abteilungen XIV haben beim Vollzug der Untersuchungs
haft die sozialistische Gesetzlichkeit streng durchzusetzen 
und einzuhalten, die Menschenwürde und Persönlichkeit der 
Inhaftierten zu achten.
Einschränkungen der Rechte der Inhaftierten sind nur inso
weit zulässig, wie es der Zweck der Untersuchungshaft und 
die Ordnung und Sicherheit der Untersuchungshaftanstalten 
erfordern.
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